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Anhang (Fassungen des BUrlG und ÖUrlG zum Forschungsstand) 

Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz): 

Bundesurlaubsgesetz vom 8.1.1963 in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 

800-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes 

vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) geändert worden ist. 

Eingangsformel  

ag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschl

 
§ 1 Urlaubsanspruch  

Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub.  

§ 2 Geltungsbereich  

Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer Berufs-

ausbildung Beschäftigten. Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, die wegen ihrer wirtschaft-

lichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; für den Bereich 

der Heimarbeit gilt § 12. 

§ 3 Dauer des Urlaubs  

(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage 

(2)  Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind. 

§ 4 Wartezeit  

Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhält-

nisses erworben. 

§ 5 Teilurlaub  

(1) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Bestehens des 

Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer  

a)  für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit in die-

sem Kalenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt;  

b)  wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet; 

c) wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahrs aus dem Ar-

beitsverhältnis ausscheidet.  

(2) Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Ur-

laubstage aufzurunden.  

(3) Hat der Arbeitnehmer im Falle des Absatzes 1 Buchstabe c bereits Urlaub über den ihm 

zustehenden Umfang hinaus erhalten, so kann das dafür gezahlte Urlaubsentgelt nicht zu-

rückgefordert werden. 

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an 
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025
C. Schneider, Der Verfall des Urlaubsanspruchs, Juridicum – Schriften zum 
Arbeitsrecht, https://doi.org/10.1007/978-3-658-47296-2
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§ 6 Ausschluss von Doppelansprüchen  

(1) Der Anspruch auf Urlaub besteht nicht, soweit dem Arbeitnehmer für das laufende Kalen-

derjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber Urlaub gewährt worden ist.  

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitneh-

mer eine Bescheinigung über den im laufenden Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen 

Urlaub auszuhändigen. 

§ 7 Zeitpunkt, Übertragbarkeit und Abgeltung des Urlaubs  

(1) Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu 

berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche Belange 

oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vor-

rang verdienen, entgegenstehen. Der Urlaub ist zu gewähren, wenn der Arbeitnehmer dies 

im Anschluss an eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation verlangt.  

(2) Der Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, dass dringende betriebliche 

oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs erforder-

lich machen. Kann der Urlaub aus diesen Gründen nicht zusammenhängend gewährt wer-

den, und hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaub von mehr als zwölf Werktagen, so 

muss einer der Urlaubsteile mindestens zwölf aufeinanderfolgende Werktage umfassen.  

(3) Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Über-

tragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betrieb-

liche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der 

Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahrs ge-

währt und genommen werden. Auf Verlangen des Arbeitnehmers ist ein nach § 5 Abs. 1 

Buchstabe a entstehender Teilurlaub jedoch auf das nächste Kalenderjahr zu übertragen.  

(4) Kann der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht 

mehr gewährt werden, so ist er abzugelten. 

§ 8 Erwerbstätigkeit während des Urlaubs  

Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine dem Urlaubszweck widersprechende Er-

werbstätigkeit leisten. 

§ 9 Erkrankung während des Urlaubs  

Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch ärztliches Zeugnis nach-

gewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub nicht angerechnet. 

§ 10 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation  

Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation dürfen nicht auf den Urlaub an-

gerechnet werden, soweit ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach den gesetzli-

chen Vorschriften über die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall besteht. 

§ 11 Urlaubsentgelt  
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(1)  Das Urlaubsentgelt bemisst sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst, das der Ar-

beitnehmer in den letzten dreizehn Wochen vor dem Beginn des Urlaubs erhalten hat, mit 

Ausnahme des zusätzlich für Überstunden gezahlten Arbeitsverdienstes. Bei Verdienster-

höhungen nicht nur vorübergehender Natur, die während des Berechnungszeitraums oder 

des Urlaubs eintreten, ist von dem erhöhten Verdienst auszugehen. Verdienstkürzungen, 

die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschulde-

ter Arbeitsversäumnis eintreten, bleiben für die Berechnung des Urlaubsentgelts außer Be-

tracht. Zum Arbeitsentgelt gehörende Sachbezüge, die während des Urlaubs nicht weiter-

gewährt werden, sind für die Dauer des Urlaubs angemessen in bar abzugelten.  

(2)  Das Urlaubsentgelt ist vor Antritt des Urlaubs auszuzahlen. 

§ 12 Urlaub im Bereich der Heimarbeit  

Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen nach § 1 Abs. 2 Buchstaben a bis c des 

Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellten, für die die Urlaubsregelung nicht ausdrücklich von der 

Gleichstellung ausgenommen ist, gelten die vorstehenden Bestimmungen mit Ausnahme der 

§§ 4 bis 6, 7 Abs. 3 und 4 und § 11 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:  

1. Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes) und nach § 1 Abs. 2 

Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellte erhalten von ihrem Auftraggeber 

oder, falls sie von einem Zwischenmeister beschäftigt werden, von diesem bei einem 

Anspruch auf 24 Werktage ein Urlaubsentgelt von 9,1 vom Hundert des in der Zeit 

vom 1. Mai bis zum 30. April des folgenden Jahres oder bis zur Beendigung des Be-

schäftigungsverhältnisses verdienten Arbeitsentgelts vor Abzug der Steuern und Sozi-

alversicherungsbeiträge ohne Unkostenzuschlag und ohne die für den Lohnausfall an 

Feiertagen, den Arbeitsausfall infolge Krankheit und den Urlaub zu leistenden Zah-

lungen.  

2. War der Anspruchsberechtigte im Berechnungszeitraum nicht ständig beschäftigt, so 

brauchen unbeschadet des Anspruches auf Urlaubsentgelt nach Nummer 1 nur so viele 

Urlaubstage gegeben zu werden, wie durchschnittliche Tagesverdienste, die er in der 

Regel erzielt hat, in dem Urlaubsentgelt nach Nummer 1 enthalten sind.  

3. Das Urlaubsentgelt für die in Nummer 1 bezeichneten Personen soll erst bei der letzten 

Entgeltzahlung vor Antritt des Urlaubs ausgezahlt werden.  

4. Hausgewerbetreibende (§ 1 Abs. 1 Buchstabe b des Heimarbeitsgesetzes) und nach § 

1 Abs. 2 Buchstaben b und c des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellte erhalten von 

ihrem Auftraggeber oder, falls sie von einem Zwischenmeister beschäftigt werden, 

von diesem als eigenes Urlaubsentgelt und zur Sicherung der Urlaubsansprüche der 

von ihnen Beschäftigten einen Betrag von 9,1 vom Hundert des an sie ausgezahlten 

Arbeitsentgelts vor Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ohne Unkos-

tenzuschlag und ohne die für den Lohnausfall an Feiertagen, den Arbeitsausfall infolge 

Krankheit und den Urlaub zu leistenden Zahlungen.  

5. Zwischenmeister, die den in Heimarbeit Beschäftigten nach § 1 Abs. 2 Buchstabe d 

des Heimarbeitsgesetzes gleichgestellt sind, haben gegen ihren Auftraggeber An-

spruch auf die von ihnen nach den Nummern 1 und 4 nachweislich zu zahlenden Be-

träge.  



  

 

 

 

6. Die Beträge nach den Nummern 1, 4 und 5 sind gesondert im Entgeltbeleg auszuwei-

sen.  

7. Durch Tarifvertrag kann bestimmt werden, dass Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchstabe 

a des Heimarbeitsgesetzes), die nur für einen Auftraggeber tätig sind und tariflich all-

gemein wie Betriebsarbeiter behandelt werden, Urlaub nach den allgemeinen Urlaubs-

bestimmungen erhalten.  

8. Auf die in den Nummern 1, 4 und 5 vorgesehenen Beträge finden die §§ 23 bis 25, 27 

und 28 und auf die in den Nummern 1 und 4 vorgesehenen Beträge außerdem § 21 

Abs. 2 des Heimarbeitsgesetzes entsprechende Anwendung. Für die Urlaubsansprüche 

der fremden Hilfskräfte der in Nummer 4 genannten Personen gilt § 26 des Heimar-

beitsgesetzes entsprechend.  
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§ 13 Unabdingbarkeit  

(1)  Von den vorstehenden Vorschriften mit Ausnahme der §§ 1, 2 und 3 Abs. 1 kann in Tarif-

verträgen abgewichen werden. Die abweichenden Bestimmungen haben zwischen nichtta-

rifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen diesen die An-

wendung der einschlägigen tariflichen Urlaubsregelung vereinbart ist. Im übrigen kann, 

abgesehen von § 7 Abs. 2 Satz 2, von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht zuunguns-

ten des Arbeitnehmers abgewichen werden.  

(2)  Für das Baugewerbe oder sonstige Wirtschaftszweige, in denen als Folge häufigen Orts-

wechsels der von den Betrieben zu leistenden Arbeit Arbeitsverhältnisse von kürzerer 

Dauer als einem Jahr in erheblichem Umfange üblich sind, kann durch Tarifvertrag von 

den vorstehenden Vorschriften über die in Absatz 1 Satz 1 vorgesehene Grenze hinaus 

abgewichen werden, soweit dies zur Sicherung eines zusammenhängenden Jahresurlaubs 

für alle Arbeitnehmer erforderlich ist. Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.  

(3)  Für den Bereich der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft sowie einer gemäß § 2 Abs. 1 und 

§ 3 Abs. 3 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 

2378, 2386) ausgegliederten Gesellschaft und für den Bereich der Nachfolgeunternehmen 

der Deutschen Bundespost kann von der Vorschrift über das Kalenderjahr als Urlaubsjahr 

(§ 1) in Tarifverträgen abgewichen werden.  

§ 14 Berlin-Klausel  

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. 

Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

§ 15 Änderung und Aufhebung von Gesetzen  

(1) Unberührt bleiben die urlaubsrechtlichen Bestimmungen des Arbeitsplatzschutzgesetzes 

vom 30. März 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 293), geändert durch Gesetz vom 22. März 1962 

(Bundesgesetzbl. I S. 169), des Neunten Buches Sozialgesetzbuch des Jugendarbeits-

schutzgesetzes vom 9. August 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 665), geändert durch Gesetz vom 

20. Juli 1962 (Bundesgesetzbl. I S. 449), und des Seearbeitsgesetzes vom 20. April 2013 

(BGBl. I S. 868), jedoch wird  
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a) und b) (Änderungsvorschriften)  

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten die landesrechtlichen Vorschriften über den 

Erholungsurlaub außer Kraft. In Kraft bleiben jedoch die landesrechtlichen Bestimmungen 

über den Urlaub für Opfer des Nationalsozialismus und für solche Arbeitnehmer, die geis-

tig oder körperlich in ihrer Erwerbsfähigkeit behindert sind. 

§ 15a Übergangsvorschrift  

Befindet sich der Arbeitnehmer von einem Tag nach dem 9. Dezember 1998 bis zum 1. Januar 

1999 oder darüber hinaus in einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, 

sind für diesen Zeitraum die seit dem 1. Januar 1999 geltenden Vorschriften maßgebend, es sei 

denn, dass diese für den Arbeitnehmer ungünstiger sind. 

§ 16 Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1963 in Kraft. 
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Gesamte Rechtsvorschrift für Urlaubsgesetz (UrlG) [Abschnitt 1 - Erholungsurlaub] 

Österreichisches Bundesgesetz vom 7.7.1976 betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubs-

rechtes und die Einführung einer Pflegefreistellung (UrlG) in der Fassung vom 19.02.2023. 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für Arbeitnehmer aller Art, deren Arbeits-

verhältnis auf einem privatrechtlichen Vertrag beruht. 

(2) Ausgenommen sind 

1. Arbeitsverhältnisse der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, auf die das Landar-

beitsgesetz, BGBl. Nr. 140/1948, anzuwenden ist; 

2. Heimarbeiter, auf die das Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961, anzuwenden 

ist; 

hältnisse zu einem Land, einem Gemeindeverband oder einer Gemei

4. Arbeitsverhältnisse zum Bund, auf die dienstrechtliche Vorschriften anzuwenden 

sind, die den Urlaubsanspruch zwingend regeln; 

5. Arbeitsverhältnisse zu Stiftungen, Anstalten oder Fonds, auf die das Vertragsbe-

dienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, gemäß § 1 Abs. 2 VBG sinngemäß anzuwen-

den ist; 

6. Arbeitsverhältnisse, auf die das Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 1972, BGBl. 

Nr. 414/1972, anzuwenden ist; 

7. Arbeitnehmer im Sinne des § 1 Abs. 1 des Theaterarbeitsgesetzes (TAG), BGBl. I. 

Nr. 100/2010. 

§ 2  

(1)  Dem Arbeitnehmer gebührt für jedes Arbeitsjahr ein ununterbrochener bezahlter Urlaub. 

Das Urlaubsausmaß beträgt bei einer Dienstzeit von weniger als 25 Jahren 30 Werktage 

und erhöht sich nach Vollendung des 25. Jahres auf 36 Werktage. 

(2)  Der Anspruch auf Urlaub entsteht in den ersten sechs Monaten des ersten Arbeitsjahres im 

Verhältnis zu der im Arbeitsjahr zurückgelegten Dienstzeit, nach sechs Monaten in voller 

Höhe. Ab dem zweiten Arbeitsjahr entsteht der gesamte Urlaubsanspruch mit Beginn des 

Arbeitsjahres. Der Urlaubsanspruch wird durch Zeiten, in denen kein Anspruch auf Entgelt 

besteht, nicht verkürzt, sofern gesetzlich nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird. 

(3)  Alle Zeiten, die der Arbeitnehmer in unmittelbar vorangegangenen Arbeits(Lehr)verhält-

nissen zum selben Arbeitgeber zurückgelegt hat, gelten für die Erfüllung der Wartezeit, die 

Bemessung des Urlaubsausmaßes und die Berechnung des Urlaubsjahres als Dienstzeiten. 

(4)  Durch Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung oder in Betrieben ohne Betriebsrat durch 

 schriftliche Einzelvereinbarung kann anstelle des Arbeitsjahres das Kalenderjahr oder ein 

anderer Jahreszeitraum als Urlaubsjahr vereinbart werden. Solche Vereinbarungen können 

abweichend von § 12 vorsehen, dass 

1. Arbeitnehmer, deren Arbeitsvertrag im laufenden Urlaubsjahr begründet wurde und 

welche die Wartezeit zu Beginn des neuen Urlaubsjahres noch nicht erfüllt haben, für 

jeden begonnenen Monat ein Zwölftel des Jahresurlaubes erhalten; ist die Wartezeit 

erfüllt, gebührt der volle Urlaub; 



  

 

2. ein höheres Urlaubsausmaß erstmals in jenem Kalenderjahr (Jahreszeitraum) gebührt, 

in das (in den) der überwiegende Teil des Arbeitsjahres fällt; 

3. die Ansprüche der zu Beginn des neuen Urlaubsjahres mindestens ein Jahr beim selben 

Arbeitgeber beschäftigten Arbeitnehmer für den Umstellungszeitraum gesondert be-

rechnet werden. 
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Umstellungszeitraum ist der Zeitraum vom Beginn des Arbeitsjahres bis zum Ende des 

folgenden Kalenderjahres oder des sonstigen vereinbarten Jahreszeitraumes. Jedenfalls 

muss für den Umstellungszeitraum dem Arbeitnehmer ein voller Urlaubsanspruch und ein 

zusätzlicher aliquoter Anspruch für den Zeitraum vom Beginn des Arbeitsjahres bis zum 

Beginn des neuen Urlaubsjahres zustehen. Auf den Urlaubsanspruch im Umstellungszeit-

raum ist ein für das Arbeitsjahr vor der Umstellung gebührender und bereits verbrauchter 

Urlaub anzurechnen. 

§ 3 Anrechnungsbestimmungen 

(1)  Für die Bemessung des Urlaubsausmaßes sind Dienstzeiten bei demselben Arbeitgeber, die 

 keine längeren Unterbrechungen als jeweils drei Monate aufweisen, zusammenzurechnen. 

Diese Zusammenrechnung unterbleibt jedoch, wenn die Unterbrechung durch eine Kündi-

gung des Arbeitsverhältnisses seitens des Arbeitnehmers, durch einen vorzeitigen Austritt 

ohne wichtigen Grund oder eine vom Arbeitnehmer verschuldete Entlassung eingetreten 

ist. 

(2) Für die Bemessung des Urlaubsausmaßes sind anzurechnen: 

1. die in einem anderen Arbeitsverhältnis oder einem Beschäftigungsverhältnis im Sinne 

des Heimarbeitsgesetzes 1960, BGBl. Nr. 105/61, im Inland zugebrachte Dienstzeit, 

sofern sie mindestens je sechs Monate gedauert hat; 

2. die über die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht hinausgehende Zeit eines Studi-

ums  an einer inländischen allgemeinbildenden höheren oder einer berufsbildenden 

mittleren oder höheren Schule oder einer Akademie im Sinne des Schulorganisations-

gesetzes 1962, BGBl. Nr. 242, oder an einer diesen gesetzlich geregelten Schularten 

vergleichbaren Schule, in dem für dieses Studium nach den schulrechtlichen Vor-

schriften geltenden Mindestausmaß, höchstens jedoch im Ausmaß von vier Jahren. Als 

Zeitpunkt des möglichen Studienabschlusses ist bei Studien, die mit dem Schuljahr 

enden, der 30. Juni und bei Studien, die mit dem Kalenderjahr enden, der 31. Dezem-

ber anzusehen. Zeiten des Studiums an einer vergleichbaren ausländischen Schule sind 

wie inländische Schulzeiten anzurechnen, wenn das Zeugnis einer solchen ausländi-

schen Schule im Sinne der Europäischen Konvention über die Gleichwertigkeit von 

Reifezeugnissen (BGBl. Nr. 44/1957) oder eines entsprechenden internationalen Ab-

kommens für die Zulassung zu den Universitäten als einem inländischen Reifezeugnis 

gleichwertig anzusehen ist oder wenn es nach den Bestimmungen des Schulunter-

richtsgesetzes (Bundesgesetz vom 6. Februar 1974, BGBl. Nr. 139) über die Nostrifi-

kation ausländischer Zeugnisse nostrifiziert werden kann; 

3. die gewöhnliche Dauer eines mit Erfolg abgeschlossenen Hochschulstudiums bis zum 

Höchstausmaß von fünf Jahren; 



  

 

4. Zeiten, für welche eine Haftentschädigung gemäß § 13a Abs. 1 oder § 13c Abs. 1 des 

Opferfürsorgegesetzes 1947, BGBl. Nr. 183, gebührt. Diese Anrechnung findet nicht 

statt, soweit ein Arbeitsverhältnis während der Haft aufrecht geblieben und aus diesem 

Grunde für die Urlaubsdauer zu berücksichtigen ist; 

5. Zeiten der Tätigkeit als Entwicklungshelfer für eine Organisation im Sinne des § 1 

Abs. 2 des Entwicklungshilfegesetzes 1974, BGBl. Nr. 474, in der Fassung BGBl. 

Nr. 579/1989, oder im Sinne des § 3 Abs. 2 des Entwicklungszusammenarbeitsgeset-

zes, BGBl. I Nr. 49/2002; 

6. Zeiten einer im Inlande zugebrachten selbständigen Erwerbstätigkeit, sofern sie min-

destens je sechs Monate gedauert hat. 

(3)  Zeiten nach Abs. 2 Z 1, 5 und 6 sind insgesamt nur bis zum Höchstausmaß von fünf Jahren 

anzurechnen. Zeiten nach Z 2 sind darüber hinaus bis zu einem Höchstausmaß von weite-

ren zwei Jahren anzurechnen. 

(4)  Fallen anrechenbare Zeiten zusammen, so sind sie für die Bemessung der Urlaubsdauer nur 

einmal zu berücksichtigen. 
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§ 4 Verbrauch des Urlaubes 

(1)  Der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes ist zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer 

unter Rücksichtnahme auf die Erfordernisse des Betriebes und die Erholungsmöglichkeiten 

des Arbeitnehmers zu vereinbaren. Die Vereinbarung hat so zu erfolgen, daß der Urlaub 

möglichst bis zum Ende des Urlaubsjahres, in dem der Anspruch entstanden ist, verbraucht 

werden kann. 

(2)  Für Zeiträume, während deren ein Arbeitnehmer aus einem der im § 2 Entgeltfortzahlungs-

gesetz 1974, BGBl. Nr. 399, genannten Gründe an der Arbeitsleistung verhindert ist, wäh-

rend deren er Anspruch auf Pflegefreistellung oder während deren er sonst Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung bei Entfall der Arbeitsleistung hat, darf der Urlaubsantritt nicht verein-

bart werden, wenn diese Umstände bereits bei Abschluss der Vereinbarung bekannt waren. 

Geschieht dies dennoch, gilt der Zeitraum der Arbeitsverhinderung nicht als Urlaub. 

(3)  Der Urlaub kann in zwei Teilen verbraucht werden, doch muß ein Teil mindestens sechs 

Werktage betragen. 

(4)  Hat der Arbeitnehmer in Betrieben, in denen ein für ihn zuständiger Betriebsrat errichtet 

ist, den von ihm gewünschten Zeitpunkt für den Antritt seines Urlaubes oder eines Ur-

laubsteiles in der Dauer von mindestens zwölf Werktagen dem Arbeitgeber mindestens 

drei Monate vorher bekanntgegeben und kommt eine Einigung zwischen dem Arbeitgeber 

und dem Arbeitnehmer nicht zustande, so sind die Verhandlungen unter Beiziehung des 

Betriebsrates fortzusetzen. Kommt auch dann keine Einigung zustande, so kann der Ar-

beitnehmer den Urlaub zu dem von ihm vorgeschlagenen Zeitpunkt antreten, es sei denn, 

der Arbeitgeber hat während eines Zeitraumes, der nicht mehr als acht und nicht weniger 

als sechs Wochen vor dem vom Arbeitnehmer vorgeschlagenen Zeitpunkt des Urlaubsan-

trittes liegen darf, wegen des Zeitpunktes des Urlaubsantrittes die Klage beim zuständigen 

Arbeitsgericht eingebracht. 

(5)  Der Urlaubsanspruch verjährt nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende des Urlaubsjah-

res, in dem er entstanden ist. Diese Frist verlängert sich bei Inanspruchnahme einer Karenz 
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gemäß dem Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl. Nr. 651/1989, oder gemäß dem Mutter-

schutzgesetz 1979 (MSchG), BGBl. Nr. 221/1979, um den Zeitraum der Karenz. 

§ 5 Erkrankung während des Urlaubes 

(1) Erkrankt (verunglückt) ein Arbeitnehmer während des Urlaubes, ohne dies vorsätzlich oder 

grob fahrlässig herbeigeführt zu haben, so werden auf Werktage fallende Tage der Erkran-

kung, an denen der Arbeitnehmer durch die Erkrankung arbeitsunfähig war, auf das Ur-

laubsausmaß nicht angerechnet, wenn die Erkrankung länger als drei Kalendertage gedau-

ert hat. 

(2) Übt ein Arbeitnehmer während seines Urlaubes eine dem Erholungszweck widerspre-

chende Erwerbstätigkeit aus, so findet Abs. 1 keine Anwendung, wenn die Erkrankung (der 

Unglücksfall) mit dieser Erwerbstätigkeit in ursächlichem Zusammenhang steht. 

(3) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber nach dreitägiger Krankheitsdauer die Erkrankung 

unverzüglich mitzuteilen. Ist dies aus Gründen, die nicht vom Arbeitnehmer zu vertreten 

sind, nicht möglich, so gilt die Mitteilung als rechtzeitig erfolgt, wenn sie unmittelbar nach 

Wegfall des Hinderungsgrundes nachgeholt wird. Bei Wiederantritt des Dienstes hat der 

Arbeitnehmer ohne schuldhafte Verzögerung ein ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung 

des zuständigen Krankenversicherungsträgers über Beginn, Dauer und Ursache der Ar-

beitsunfähigkeit vorzulegen. Erkrankt der Arbeitnehmer während eines Urlaubes im Aus-

land, so muss dem ärztlichen Zeugnis eine behördliche Bestätigung darüber beigefügt sein, 

dass es von einem zur Ausübung des Arztberufes zugelassenen Arzt ausgestellt wurde. 

Eine solche behördliche Bestätigung ist nicht erforderlich, wenn die ärztliche Behandlung 

stationär oder ambulant in einer Krankenanstalt erfolgte und hierüber eine Bestätigung die-

ser Anstalt vorgelegt wird. Kommt der Arbeitnehmer diesen Verpflichtungen nicht nach, 

so ist Abs. 1 nicht anzuwenden. 

§ 6 Urlaubsentgelt 

(1) Während des Urlaubes behält der Arbeitnehmer den Anspruch auf das Entgelt nach Maß-

gabe der folgenden Bestimmungen. 

(2)  Ein nach Wochen, Monaten oder längeren Zeiträumen bemessenes Entgelt darf für die Ur-

laubsdauer nicht gemindert werden. 

(3)  In allen anderen Fällen ist für die Urlaubsdauer das regelmäßige Entgelt zu zahlen. Regel-

mäßiges Entgelt ist jenes Entgelt, das dem Arbeitnehmer gebührt hätte, wenn der Urlaub 

nicht angetreten worden wäre. 

(4) Bei Akkord-, Stück- oder Gedinglöhnen, akkordähnlichen oder sonstigen leistungsbezoge-

nen Prämien oder Entgelten ist das Urlaubsentgelt nach dem Durchschnitt der letzten drei-

zehn voll gearbeiteten Wochen unter Ausscheidung nur ausnahmsweise geleisteter Arbei-

ten zu berechnen. 

(5) Durch Kollektivvertrag im Sinne des § 18 Abs. 4 Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. 

Nr. 22/1974, kann geregelt werden, welche Leistungen des Arbeitgebers als Urlaubsentgelt 

anzusehen sind. Die Berechnungsart für die Regelung der Höhe des Urlaubsentgeltes kann 

durch Kollektivvertrag abweichend von Abs. 3 und 4 geregelt werden. 



  

 

 

2. die Ze  hat; 

 

(6) Das Urlaubsentgelt ist bei Antritt des Urlaubes für die ganze Urlaubsdauer im voraus zu 

zahlen. 
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§ 7 Ablöseverbot 

Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die für den Nichtverbrauch des Ur-

laubes Geld oder sonstige vermögenswerte Leistungen des Arbeitgebers vorsehen, sind rechts-

unwirksam. 

§ 8 Aufzeichnungen 

(1) Der Arbeitgeber hat Aufzeichnungen zu führen, aus denen hervorgeht 

1. der Zeitpunkt des Dienstantrittes des Arbeitnehmers, die angerechneten Dienstzeiten 

und die Dauer des dem Arbeitnehmer zustehenden bezahlten Urlaubes; 

it, in welcher der Arbeitnehmer seinen bezahlten Urlaub genommen 

3. das Entgelt, das der Arbeitnehmer für die Dauer des bezahlten Urlaubes erhalten hat, 

und der Zeitpunkt der Auszahlung; 

4. wenn das Urlaubsjahr nicht nach dem Arbeitsjahr berechnet wird, der Zeitpunkt, ab 

dem die Umstellung gilt, und die Norm, auf Grund der die Umstellung erfolgt ist, so-

wie das Ausmaß der dem Arbeitnehmer für den Umstellungszeitraum gebührenden 

Urlaubsansprüche und der Zeitraum, in dem dieser Urlaub verbraucht wurde. 

(2)  Die Verpflichtung nach Abs. 1 ist auch dann erfüllt, wenn diese Angaben aus Aufzeich-

nungen hervorgehen, die der Arbeitgeber zum Nachweis der Erfüllung anderer Verpflich-

tungen führt. 

§ 10 Ansprüche bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

(1)  Dem Arbeitnehmer gebührt für das Urlaubsjahr, in dem das Arbeitsverhältnis endet, zum 

Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Ersatzleistung als Abgeltung für 

den der Dauer der Dienstzeit in diesem Urlaubsjahr im Verhältnis zum gesamten Urlaubs-

jahr entsprechenden Urlaub. Bereits verbrauchter Jahresurlaub ist auf das aliquote Urlaubs-

ausmaß anzurechnen. Urlaubsentgelt für einen über das aliquote Ausmaß hinaus ver-

brauchten Jahresurlaub ist nicht rückzuerstatten, außer bei Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses durch 

1. unberechtigten vorzeitigen Austritt oder 

2. verschuldete Entlassung. 

Der Erstattungsbetrag hat dem für den zu viel verbrauchten Urlaub zum Zeitpunkt des Ur-

laubsverbrauchs erhaltenen Urlaubsentgelt zu entsprechen. 

(2)  Abweichend von Abs. 1 gebührt im Fall eines unberechtigten vorzeitigen Austritts keine 

Ersatzleistung für die fünfte und sechste Woche des Anspruchs auf Urlaub aus dem lau-

fenden Urlaubsjahr. 

(3) Für nicht verbrauchten Urlaub aus vorangegangenen Urlaubsjahren gebührt anstelle des 

noch ausständigen Urlaubsentgelts eine Ersatzleistung in vollem Ausmaß des noch aus-

ständigen Urlaubsentgelts, soweit der Urlaubsanspruch noch nicht verjährt ist. 



  

 

(2) § 3 Ab ndung. 

(4)  Endet das Arbeitsverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung gemäß VKG oder 

MSchG oder Herabsetzung der Normalarbeitszeit nach den §§ 14a und 14b Arbeitsver-

tragsrechts-Anpassungsgesetz, BGBl. Nr. 459/1993, durch 

1. Entlassung ohne Verschulden des Arbeitnehmers, 

2. begründeten vorzeitigen Austritt des Arbeitnehmers, 

3. Kündigung seitens des Arbeitgebers oder 

4. einvernehmliche Auflösung, 
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ist der Berechnung der Ersatzleistung im Sinne des Abs. 1 jene Arbeitszeit zugrunde zu 

legen, die in dem Urlaubsjahr, in dem der Urlaubsanspruch entstanden ist, vom Arbeitneh-

mer überwiegend zu leisten war. 

(5) Die Ersatzleistung im Sinne der Abs. 1, 3 und 4 gebührt den Erben, wenn das Arbeitsver-

hältnis durch Tod des Arbeitnehmers endet. 

(6)  Für den Zusatzurlaub bei Nachtschwerarbeit gilt § 10a. 

§ 10a Zusatzurlaub bei Nachtschwerarbeit 

(1)  Arbeitnehmer haben für jedes Arbeitsjahr, in dem sie mindestens 50mal in der Zeit zwi-

schen 22,00 Uhr und 6,00 Uhr mindestens sechs Stunden Schwerarbeit im Sinne des 

Art. VII Abs. 2 oder 4, einer Verordnung gemäß Art. VII Abs. 3 oder eines Kollektivver-

trages gemäß Art. VII Abs. 6 des Nachtschwerarbeitsgesetzes (NSchG), BGBl. 

Nr. 354/1981, geleistet haben, Anspruch auf Zusatzurlaub im Ausmaß von zwei Werkta-

gen. Der Anspruch auf Zusatzurlaub erhöht sich auf vier Werktage, wenn sie fünf Jahre, 

und auf sechs Werktage, wenn sie 15 Jahre solche Arbeiten geleistet haben. 

(1a) Hat ein Arbeitnehmer in einem Urlaubsjahr weniger als 50mal, mindestens jedoch 40mal 

Nachtschwerarbeit geleistet, hat er für dieses Urlaubsjahr Anspruch auf einen Zusatzurlaub 

in dem sich nach Abs. 1 ergebenden Ausmaß, wenn er in diesem und im unmittelbar vo-

rangegangenen Urlaubsjahr insgesamt mindestens 100mal Nachtschwerarbeit geleistet hat. 

(1b) Hat ein Arbeitnehmer zusätzlich zu Nachtschwerarbeit, die zu einem Zusatzurlaub nach 

Abs. 1 oder Abs. 1a geführt hat, mindestens 50mal Nachtschwerarbeit geleistet, gebührt 

ihm ein zusätzlicher Urlaubstag. 

(1c) In jedem Urlaubsjahr gebührt jedoch nur ein zusätzlicher Urlaubstag nach Abs. 1b. Nacht-

schwerarbeit darf für die Berechnung eines Zusatzurlaubs nur einmal herangezogen wer-

den. Drei Jahre nach Ablauf des Urlaubsjahres, in dem Nachtschwerarbeit geleistet wurde, 

ist diese Nachtschwerarbeit bei der Berechnung eines Zusatzurlaubs nach Abs. 1b nicht 

mehr heranzuziehen. 

s. 2 bis 4, §§ 9, 10 und 14 finden auf den Zusatzurlaub keine Anwe 

(3) § 3 Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Bemessung des Urlaubsausmaßes 

Dienstzeiten bei demselben Arbeitgeber, die unter den Voraussetzungen des Abs. 1 geleis-

tet wurden, zusammenzurechnen sind. 

(4) Für die Entstehung des Anspruches auf Zusatzurlaub werden nicht abgefundene Nacht-

schwerarbeiten, die in dem der Unterbrechung unmittelbar vorangegangenen Arbeitsver-

hältnis bei demselben Arbeitgeber geleistet wurden, angerechnet, sofern es sich um eine 

Unterbrechung gemäß § 3 Abs. 1 handelt und die Voraussetzung des § 2 Abs. 2 erfüllt ist. 



  

 

 

 

(5)  Für die Bemessung des Urlaubsausmaßes ist weiters die in einem anderen Arbeitsverhält-

nis im Inland zugebrachte Dienstzeit, sofern sie unter den Voraussetzungen des Abs. 1 ge-

leistet wurde und mindestens sechs Monate gedauert hat, bis zum Höchstausmaß von fünf 

Jahren anzurechnen. 

(6)  Für die Bemessung des Urlaubsausmaßes werden nur volle Arbeitsjahre berücksichtigt. 

Nicht volle Arbeitsjahre werden voll berücksichtigt, wenn die Voraussetzungen der Abs. 1 

und 5 erfüllt sind. 

(7)  Dem Arbeitnehmer gebührt eine Entschädigung in der Höhe des noch ausstehenden Ur-

laubsentgeltes, wenn das Arbeitsverhältnis nach Entstehung des Anspruches auf Zusatzur-

laub, jedoch vor dessen Verbrauch endet. Die Entschädigung gebührt nicht, wenn der Ar-

beitnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt. 

(8)  Dem Arbeitnehmer gebührt eine Abfindung in der Höhe des halben Urlaubsentgelts, wenn 

er im Arbeitsjahr mindestens 25mal Nachtschwerarbeit geleistet hat und das Arbeitsver-

hältnis durch Kündigung seitens des Arbeitgebers, einvernehmliche Lösung oder durch den 

Tod des Arbeitnehmers endet, sofern die Voraussetzung des § 2 Abs. 2 erfüllt ist. 

(9)  Der Arbeitnehmer, der in insgesamt 20 Arbeitsjahren Anspruch auf Zusatzurlaub im Sinne 

des Abs. 1 hatte, behält – wenn er wegen Berufskrankheit oder Arbeitsunfall nicht mehr 

Nachtschwerarbeit leisten kann – den Anspruch auf Zusatzurlaub in dem vor der Erkran-

kung oder dem Unfall zuletzt zustehenden Ausmaß. Pfändungsschutz 

244 Anhang (Fassungen des BUrlG und ÖUrlG zum Forschungsstand)

§ 12 Unabdingbarkeit 

Die Rechte, die dem Arbeitnehmer auf Grund der §§ 2 bis 10 zustehen, können durch Arbeits-

vertrag, Arbeits-(Dienst)ordnung oder, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt 

ist, durch Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung weder aufgehoben noch beschränkt wer-

den. 

§ 13 Strafbestimmungen 

Arbeitgeber oder deren gesetzliche Vertreter, die den Bestimmungen des § 8 zuwiderhandeln, 

sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der 

Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 218 Euro zu bestrafen. 

§ 14 Weitergelten von Regelungen 

(1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abschnittes bestehende, für die Arbeitnehmer güns-

tigere Regelungen in Kollektivverträgen, Arbeitsordnungen, Betriebsvereinbarungen oder 

Arbeitsverträgen werden durch die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht berührt. 

(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abschnittes bestehende Vereinbarungen durch Kol-

lektivvertrag oder Betriebsvereinbarung in Angelegenheiten, in denen nach den Bestim-

mungen der §§ 2 Abs. 4 oder 6 Abs. 5 abweichende Regelungen durch Kollektivvertrag 

oder Betriebsvereinbarung zulässig sind, gelten als solche Regelungen, soweit sie den vor-

genannten Bestimmungen entsprechen. 
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